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RS OGH 1931/4/8 4Os133/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1931

Norm

LMG 1951 §11

WeinG §16

WeinG §18

Rechtssatz

Bei der Erzeugung von aromatisierten oder gewürzten Weinen ist ein Zusatz von Farbsto7en verboten. Wermutwein ist

eine durch Aromatisierung von Wein mit Wermutkraut hergestellte Gattung von Wein. Das Zuwiderhandeln gegen die

Vorschrift des § 16 WeinG begründet die Übertretung des § 18 WeinG, sofern die Handlung nicht nach dem § 11 LMG

strafbar ist.
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